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Bebauungsplan Nr. 76 "Am Mühlbach"
im OT Mimberg

Verfahrensvermerke
Der Gemeinderat der Gemeinde Burgthann hat in seiner Sitzung vom 08.03.2016 die Aufstellung des
Bebauungsplanes Nr. 76 Am Mühlbach" beschlossen. Am 12.09.2017 wurde der Aufstellungsbeschluss
geändert, die Durchführung des Planverfahrens im beschleunigten Verfahren nach § 13b BauGB wurde
beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss wurde am 14.09.2017 öffentlich bekannt gemacht.

Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB hat in der Zeit vom 18.09.2017 bis
einschließlich 04.10.2017 stattgefunden.

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 10.04.2018 den Entwurf des Bebauungsplanes gebilligt.
Der Entwurf des Bebauungsplanes wurde mit der Begründung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom
25.04.2018 bis einschließlich 30.05.2018 öffentlich ausgelegt. Die öffentliche Auslegung wurde am 18.04.2018
ortsüblich bekannt gemacht.

Die Behörden und sonstigen Träger Öffentlicher Belange wurden gemäß § 4 Abs. 2 BauGB mit Schreiben bzw.
E-Mail vom 17.04.2018 beteiligt. Es wurde darauf hingewiesen, dass Stellungnahmen und Anregungen zur
Planung bis zum 30.05.2018 abzugeben sind.

Nach Änderung des Entwurfes wurde dieser am 14.05.2019 durch den Gemeinderat erneut gebilligt.
Die erneute öffentliche Auslegung nach § 4a Abs. 3 BauGB fand vom 24.05.2019 bis 24.06.2019 statt. Die
erneute öffentliche Auslegung wurde am 15.05.2019 ortsüblich bekannt gemacht.

Die Behörden und sonstigen Träger Öffentlicher Belange wurden gemäß § 4 Abs. 3 BauGB mit Schreiben bzw.
E-Mail vom 21.05.2019 erneut beteiligt. Es wurde darauf hingewiesen, dass Stellungnahmen und Anregungen
zur Planung bis zum 24.06.2019 abzugeben sind.

Nach erneuter Änderung des Entwurfes wurde dieser am 08.10.2019 durch den Gemeinderat erneut gebilligt.
Die erneute öffentliche Auslegung nach § 4a Abs. 3 BauGB fand vom 24.10.2019 bis 07.11.2019 statt. Die
erneute öffentliche Auslegung wurde am 16.10.2019  ortsüblich bekannt gemacht.

Die Behörden und sonstigen Träger Öffentlicher Belange wurden gemäß § 4 Abs. 3 BauGB mit Schreiben bzw.
E-Mail vom 11.10.2019 erneut beteiligt. Es wurde darauf hingewiesen, dass Stellungnahmen und Anregungen
zur Planung bis zum 07.11.2019 abzugeben sind.

Nach erneuter Änderung des Entwurfes wurde dieser am 10.12.2019 durch den Gemeinderat erneut gebilligt.
Die erneute öffentliche Auslegung nach § 4a Abs. 3 BauGB fand vom 20.12.2019 bis 16.01.2020 statt. Die
erneute öffentliche Auslegung wurde am 11.12.2019 ortsüblich bekannt gemacht.

Die Behörden und sonstigen Träger Öffentlicher Belange wurden gemäß § 4 Abs. 3 BauGB mit Schreiben bzw.
E-Mail vom 13.12.2019 erneut beteiligt. Es wurde darauf hingewiesen, dass Stellungnahmen und Anregungen
zur Planung bis zum 16.01.2020 abzugeben sind.

Der Gemeinderat der Gemeinde Burgthann hat mit Beschluss vom 13.10.2020 den Bebauungsplan gemäß § 10
BauGB als Satzung beschlossen.

Burgthann, den 15.10.2020  gez. Heinz Meyer
Erster Bürgermeister

Der textliche und zeichnerische Inhalt dieses Bebauungsplanes stimmt mit dem Satzungsbeschluss des
Gemeinderates vom 13.10.2020 überein.

Burgthann, den 15.10.2020 gez. Heinz Meyer
Erster Bürgermeister

Der Bebauungsplan wurde am 19.11.2020 ortsüblich bekanntgemacht und ist damit rechtsverbindlich geworden.
Er kann gemäß § 10 BauGB von jedermann eingesehen werden.

Burgthann, den 20.11.2020 gez. Heinz Meyer
Erster Bürgermeister

Großweidenmühlstr. 28a-b
90419 Nürnberg
Tel.: 0911/310427-10
Fax:  0911/310427-61 Bearbeitung: FP, BW, SG
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Zeichnerische Festsetzungen

Kartengrundlage: TK 25 © Bayerische Vermessungsverwaltung 2017

Textliche Festsetzungen
Die Gemeinde Burgthann erlässt aufgrund
§§ 2, 9 und 10 des Baugesetzbuchs in der Fassung der Bekanntmachung vom 03. November 2017 (BGBl. I S.
3634), zuletzt geändert durch Gesetz vom 08.08.2020 (BGBl. I S. 1728), in Verbindung mit der Bayerischen
Bauordnung (BayBO), zuletzt geändert durch Gesetz vom 24. Juli 2020 (GVBl. S. 381)
den Bebauungsplan Nr. 76 „Am Mühlbach“ als Satzung.
Es gilt die Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung - BauNVO), in der
Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBI. I S. 3786) und die Bayerische
Gemeindeordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. August 1998 (GVBl. S. 796) mit der letzten
Änderung vom 24. Juli 2020 (GVBl. S. 350).

§ 1   Art der baulichen Nutzung
(1) Es werden Allgemeine Wohngebiete gemäß § 4 BauNVO festgesetzt.
(2) Betriebe des Beherbergungsgewerbes, sonstige nicht störende Gewerbebetriebe, Anlagen für

Verwaltungen, Gartenbaubetriebe und Tankstellen sind weder allgemein noch ausnahmsweise zulässig.

§ 2   Maß der baulichen Nutzung
(1) Im WA 3 bleiben Garagengeschosse bei der Ermittlung der Geschossfläche unberücksichtigt.
(2) Die zulässige Grundfläche im WA 3 darf durch die Grundflächen von Garagengebäuden, Stellplätzen mit

ihren Zufahrten und Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO bis zu einer Grundflächenzahl von 0,9
überschritten werden.

(3) Im WA 1 wird bei einer Ausführung mit drei Vollgeschossen eine maximale Traufhöhe von 10,5 m
festgesetzt, bei Ausführung mit zwei Vollgeschossen eine maximale Traufhöhe von 7,0 m. Im WA 2 und
WA 4 beträgt die maximale Traufhöhe 7,0 m und im WA 3 die maximale Traufhöhe 11,0 m.

(4) Als Traufhöhe gilt das senkrechte Maß von der Bezugsebene bis zur Schnittlinie der Gebäudeaußenwand
mit der Oberkante der Dachhaut.

(5) Bezugsebene für die Ermittlung der Traufhöhe ist die Höhe der jeweils unmittelbar an das Baugrundstück
angrenzenden Oberkante der Fahrbahn, gemessen senkrecht zur Mitte der straßenseitigen Gebäudeseite.

§ 3   Bauweise, Abstandsflächen
(1) In allen Bauflächen wird die offene Bauweise festgesetzt.
(2) Im WA 3 wird die Tiefe der Abstandsflächen auf 0,5 H, mindestens aber 3,0 m festgesetzt.
(3) Ungeachtet der festgesetzten Baugrenzen wird für die Errichtung von Gebäuden die Anwendung des

Art. 6 BayBO angeordnet.
(4) Im WA 3 dürfen die Hauptgebäude und ein eingeschossiges Garagengebäude baulich miteinander

verbunden werden (siehe Begründung).

§ 4   Überbaubare Grundstücksfläche
Im WA 3 sind Treppenanlagen zur Erschließung der Dachfläche eines Garagengebäudes auch außerhalb
der überbaubaren Grundstücksfläche zulässig. Sie müssen zu den Baugrenzen der Hauptbaukörper einen
Mindestabstand von 3 m aufweisen.

§ 5   Überdachte Stellplätze, Garagengebäude, Nebenanlagen
(1) Im WA 1, WA 2, WA 3 und WA 4 sind überdachte Stellplätze innerhalb der Baugrenzen sowie der dafür

festgesetzten Flächen zulässig. Im WA 3 sind darüber hinaus überdachte Stellplätze auch in den
festgesetzten Baugrenzen für Terrassenbereiche zulässig.

(2) Garagen sind im WA 1, WA 2 und WA 4 weder allgemein noch ausnahmsweise zulässig.
(3) Überdachte Stellplätze müssen in ihrem Vorfeld zur straßenseitigen Grundstücksgrenze hin einen

Stauraum von mindestens 1 m Tiefe aufweisen, Dieser darf nicht eingefriedet werden. Bis zu einem
Abstand von 3 m zur straßenseitigen Grundstücksgrenze dürfen Carports seitlich nicht verkleidet oder an
der Zufahrt mit einer Toranlage versehen sein, um die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs nicht zu
gefährden.

(4) Im WA 1, WA 2 und WA 4 ist eine Nebenanlage bis zu einer Größe von 10 m² je Grundstücksfläche auch
außerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche zulässig, sofern sie abseits der von den Verkehrsflächen
einsehbaren Vorgartenbereichen errichtet werden. Vorgartenbereiche sind die Bereiche zwischen der
öffentlichen Verkehrsfläche und der vorderen Baufluchtlinie. Im WA 1 ist eine solche Nebenanlage auch
zwischen den Flächen für überdachte Stellplätze und der Baufluchtlinie zulässig.

(5) Im WA 3 ist innerhalb der Baugrenzen sowie der dafür festgesetzten Flächen ein eingeschossiges
Garagengebäude und überdachte Stellplätze zulässig.

(6) Im WA 3 sind Nebenanlagen nur innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen und der dafür
festgesetzten Fläche zulässig. Die Dachfläche des Garagengebäudes oder der überdachten Stellplätze
kann auch für Terrassen der Gebäude im WA 3 genutzt werden.

(7) Die Errichtung baulicher Anlagen innerhalb festgesetzter Waldflächen und innerhalb des
Landschaftsschutzgebietes ist nicht zulässig. Es gilt die LSG-Verordnung in der aktuellen Fassung.

§ 6   Örtliche Bauvorschriften
(1) Einfriedungen von Zu- und Einfahrten sind unzulässig.
(2) Im WA 1 und WA 2 sind im Vorgartenbereich allgemein Einfriedungen mit Zäunen unzulässig. Dies gilt

auch für Hecken mit einer Höhe über 0,5 m.
(3) An den übrigen Grundstücksgrenzen sind nur sockellose, offene (ohne Sichtschutz/Sichtschutzblenden)

und max. 1,2 m hohe Einfriedungen als Stabgitterzaun, aus Maschendraht oder ähnlichem Material oder
maximal 1,2 m hohe Hecken zulässig. Hecken als Einfriedungen sind dort auch bis zu einer Höhe von
1,8 m zulässig, wenn sie nicht an eine öffentliche Verkehrsfläche angrenzen.

(4) Mauern sind unzulässig, außer als Stützmauern zum Abfangen von Geländeunterschieden.
(5) Geländeaufschüttungen in den Wohnbauflächen zur Angleichung der Grundstückshöhen an die

Endausbauhöhen der öffentlichen Verkehrsflächen sind zulässig.
(6) Werbeanlagen sind nur an der Stätte der Leistung zulässig.

§ 7   Immissionsschutz
Für die im Plan gekennzeichneten baulichen Anlagen/Fassadenabschnitte im Lärmpegelbereich II gelten
folgende Festsetzungen:
In der Entwurfsplanung sind zum Schlafen genutzte Aufenthaltsräume (also Aufenthaltsräume im Sinne
der DIN 4109 wie Schlafräume und Kinderzimmer) auf der lärmabgewandten Seite zu errichten
(Lärmschutzgrundrisse).
Zum Schlafen genutzte Aufenthaltsräume können aber auch zur Lärmseite ausgerichtet sein, wenn durch
konkrete bauliche Schallschutzmaßnahmen, wie z.B. mechanische Lüfter in Kombination mit
Schallschutzfenstern, hinterlüftete Glasfassaden, vorgelagerte Wintergärten, verglaste Loggien oder
vergleichbare Schallschutzmaßnahmen im Innenraum ein nächtlicher äquivalenter Dauerschallpegel von
25 dB(A) nicht überschritten wird.
Die Qualität und der erforderliche Umfang der passiven Schallschutzmaßnahmen sind nach der DIN 4109
„Schallschutz im Hochbau“ zu ermitteln. Alternativ kann auch eine Bemessung nach der VDI-Richtlinie
2719:1987-08 „Schalldämmung von Fenstern und deren Zusatzeinrichtungen“ erfolgen.

§ 8  Grünordnung, Erhaltung von Bäumen und Sträuchern, Anpflanzungen (§ 9 Abs. 1 S. 1 Nr. 15 und
25 BauGB)

(1) Die im Planblatt zum Erhalt festgesetzten Bäume sind dauerhaft zu erhalten, zu pflegen und bei Abgang
wieder durch einen heimischen, standortgerechten Laubbaum (4xv, StU 18-20 cm) zu ersetzen.

(2) In der im Planblatt festgesetzten Fläche zur Erhaltung von Bäumen und Sträuchern, sind Sträucher oder
Bäume heimischer, standortgerechter Arten frei wachsend zu erhalten, zu entwickeln und bei Abgängen
wieder mit heimischen, standortgerechten Gehölzarten zu ersetzen. Die Wuchshöhen der Gehölze dürfen
an der dem Baugebiet zugewandten Seite maximal den Abstand in Metern zur nächsten Fassade eines
Gebäudes, das dem ständigen Aufenthalt von Personen dient, betragen und bis zur dem Baugebiet
abgewandten Grenze linear auf 25,0 m ansteigen.

(3) Der im Planteil zur Pflanzung festgesetzte Baum ist zu pflanzen, soweit unterirdische Leitungen nicht
entgegenstehen. Ist aus o.g. Gründen die Baumpflanzung nicht durchführbar, soll diese möglichst ortsnah
erfolgen. Für die Pflanzung ist ein heimischer, standortgerechter Laubbaum als Hochstämme (4xv, StU
18-20 cm) zu verwenden.

(4) Je angefangene 500 m² Grundstücksfläche ist außerdem im WA 3 mindestens ein großkroniger
heimischer, standortgerechter Laubbaum (Pflanzqualität 3xv, StU 16-18) zu pflanzen und dauerhaft zu
erhalten. Bestandsbäume können angerechnet werden.

(5) Gehölzpflanzungen müssen spätestens am 15. April des auf die Beendigung der genehmigten
Baumaßnahmen folgenden Jahres durchgeführt werden.

(6) Die nicht überbauten Grundstücksflächen sind gärtnerisch zu gestalten oder als Rasen- oder
Wiesenfläche anzulegen. Die Verwendung von Geotextilien, Folien sowie vegetationshindernden
Schüttungen sind unzulässig.

(7) Dächer, die als Flachdächer oder mit einer Neigung unterhalb von 10% ausgeführt werden, sind mit einer
extensiven Dachbegrünung auf mind. 50% der Dachfläche auszuführen.

(8) Bei der Durchführung von Baumpflanzungen ist darauf zu achten, dass die Bäume in mindestens 2,5 m
Entfernung von unterirdischen Versorgungsleitungen gepflanzt werden. Sollte dieser Mindestabstand im
Einzelfall unterschritten werden, sind Schutzmaßnahmen an den Versorgungsleitungen erforderlich.

§ 9   Leitungen
Leitungen zur Versorgung des Plangebietes sind unterirdisch zu verlegen. In den öffentlichen
Verkehrsflächen sind entsprechende Verlegeräume vorzusehen.

§ 10 Bauliche Maßnahmen aufgrund der Unterschreitung des Waldabstandes
Innerhalb der im Planblatt als Hinweis enthaltenen Abgrenzung des Waldabstandes sind
statisch-konstruktive Maßnahmen an den Gebäuden, die dem ständigen Aufenthalt von Personen dienen,
zum Schutz von Personenschäden vor Baumfall erforderlich oder der Schutz über andere geeignete
Maßnahmen zu gewährleisten.

§ 11 Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und
Landschaft (§ 9 Abs. 1 S. 1 Nr. 20 u. Abs. 1a BauGB)
Zur Kompensation der Inanspruchnahme des Sandmagerrasens auf Teilflächen der Flst. Nr. 596/13, 618
und 619/2 werden im Osten der Flst. Nr. 619 und 619/1 auf insgesamt 900 m² Ausgleichs- und
Ersatzmaßnahmen durchgeführt. Entwicklungsziel ist ein Sandmagerrasen, der mit Habitatstrukturen
(Lesesteinriegel, Totholz) angereichert werden kann.

Hinweise
Sofern im Bebauungsplan nichts anderes festgesetzt wurde, gilt die Einfriedungssatzung und die Satzung über
die Herstellung von Garagen und Stellplätzen der Gemeinde Burgthann in der jeweils gültigen Fassung.

Bei allen Baumaßnahmen, die einen Eingriff in den Boden erfordern, ist auf organoleptische Auffälligkeiten des
Untergrundes zu achten. Werden solche festgestellt, die auf das Vorhandensein von schädlichen
Bodenveränderungen oder Altlasten hinweisen, ist unverzüglich die zuständige Bodenschutzbehörde zu
informieren. Im Gebiet verwendetes Auffüllmaterial hat den einschlägigen Vorschriften zu entsprechen.

Eventuell zu Tage tretende Bodendenkmäler unterliegen gemäß Art. 8 Abs. 1-2 DSchG der Meldepflicht an das
Bayerische Landesamt für Denkmalpflege (Dienststelle Nürnberg) oder der Unteren Denkmalschutzbehörde.

Die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verbote (derzeit verankert in § 44 Bundesnaturschutzgesetz) ist bei
der Umsetzung des Bebauungsplanes und auch bei späteren Um- und Anbaumaßnahmen zu beachten.
Insbesondere sind bei der Entfernung von Gehölzbeständen die Vogelbrutzeit bzw. der gesetzlich
vorgeschriebene zeitliche Rahmen (Beseitigung nur in der Zeit vom 01.10. bis 28.02.) zu beachten.

Für das Bebauungsplangebiet wurde von Messinger + Schwarz, Bauphysik-Ingenieur-Gesellschaft mbH,
Rückersdorfer Straße 57, 90552 Röthenbach a. d. Pegnitz, eine schalltechnische Untersuchung durchgeführt.
Der erarbeitete gutachtliche Bericht Nr. 2357A in der Fassung vom 20.03.2018 liegt dem Bebauungsplan
zugrunde und liegt auch der Begründung des Bebauungsplanes bei.

Haustechnische Anlagen (z.B. Klimageräte, Abluftführungen, Wärmepumpen o.ä.) sind so auszulegen, zu
installieren und zu betreiben, dass die von ihnen verursachten Teilbeurteilungspegel i.S.d. Nr. 3.2.1 Abs. 2 der
TA-Lärm am nächstgelegenen Immissionsort innerhalb der umgebenden Bauflächen Werte von tagsüber 49
dB(A) und nachts 34 dB(A) nicht überschreiten. Der Nachweis über die Einhaltung dieser Werte obliegt den
jeweiligen Betreibern. Es gelten die Regelungen der TA-Lärm.

Im Süden des Baugebietes betreibt der Kanalzweckverband Schwarzachgruppe eine
Mischwasserbehandlungsanlage (RÜB). Geräusch- und Geruchsbelästigungen im Bereich des RÜB können
seitens des Betreibers nicht ausgeschlossen werden.

Die der Planung zu Grunde liegenden Vorschriften (Gesetze, Verordnungen, Satzungen, DIN-Vorschriften)
werden bei der Gemeinde Burgthann zu jedermanns Einsicht bereitgehalten.

Mit Geldbuße kann belegt werden, wer vorsätzlich oder fahrlässig einer im Bebauungsplan enthaltenen
örtlichen Bauvorschrift zuwiderhandelt (Art. 79 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 BayBO).

Landkreis Nürnberger Land

- SATZUNGSFASSUNG  -

Nürnberg, 15.05.2020
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